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  Antrag Nr. 1 

 einstimmig angenommen  mehrheitlich angenommen  mehrheitlich abgelehnt  zurückgezogen 

 

Antrag des Vorstandes an die Kreisversammlung 2020 

Die Kreisversammlung möge zustimmen, den Anhang zur Finanzordnung wie folgt zu ändern: 

Alte Fassung: §3 Ordnungsgebühren auf Kreis-
ebene 

Neue Fassung: §3 Ordnungsgebühren auf Kreis-
ebene 

(1) Fehlen bei Kreisversammlungen…10,00€ (1) Fehlen bei Kreisversammlungen 
(auch Jugendversammlung) ………… 25,00€ 

Hinweis: Nach der neuen Jugendordnung des WTTV ist die Jugendversammlung ebenfalls eine 
Pflichtveranstaltung. 

Begründung: 
Die Teilnahme bei Kreisversammlungen hat in den letzten Jahren ständig abgenommen. Die Jugend-
versammlung wird sogar weitgehend ignoriert. Die bisherige Ordnungsstrafe von 10 € schreckt viele 
Vereine offensichtlich nicht vom Fehlen bei diesen Versammlungen ab. Es sollte den Vereinen aber 
durchaus zugemutet werden können, zweimal im Jahr einen Vertreter zu diesen Versammlungen 
entsenden zu können. 
 

gez. Wolfgang Ebert Duisburg, im September 2020 
1. Vorsitzender 


